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Änderung der textliche Festsetzungen (im Dbl. Nr. 4): 
 
Zu Ziff. 2: Art der baulichen Nutzung 
Ziff. 2.2 erhält folgende neue Fassung: 
 
Für das Grundstück Flur-Nr. 1640, Gemarkung Pocking wird gem. § 1Abs. 6 Nr. 2 
BauNVO die Nutzung nach § 8 Abs. 3 Nr. 1 BauNVO für allgemein zulässig festgesetzt. 
 
Im Übrigen gelten die Festsetzungen des rechtskräftigen Bebauungsplanes sowie der 
Deckblätter hierzu. 
 
 

Begründung 
 
 
Im Geltungsbereich des Bebauungsplanes befinden sich verschiedene 
gewerbliche Betriebe, für die zum einen eine Betriebsleiterwohnung erforderlich 
ist und zum anderen Betriebe, für die eine Betriebsleiterwohnung nicht erforderlich 
ist. Insbesondere wird von der Stadt das Erfordernis einer Betriebsleiterwohnung 
für das Handwerk Heizung und Sanitär gesehen. Gerade dieser Bereich ist häufig 
während der Bereitschaftsdienste auch an Wochenenden unterwegs bzw. im 
beruflichen Einsatz. 
 
Darüber hinaus befinden sich im übrigen Geltungsbereich bereits 
Betriebsleiterwohnungen. Diese sind, wie auch bei dieser Änderung des 
Bebauungsplanes, lediglich von untergeordneter Bedeutung. Eine Änderung der 
Zweckbestimmung des § 8 BauNVO wird gerade in diesem Bereich nicht 
gesehen. Betrachtet man die Gesamtheit des Bebauungsplanes nehmen gerade 
diese Nutzungen einem sehr geringen Anteil gegenüber den gewerblichen 
genutzten Flächen ein. 
 
Die Änderung des Bebauungsplanes erfolgt gem. § 13a Abs. 1 Nr. 1 BauGB. 
Eingriffe die auf Grund der Änderung des Bebauungsplanes zu erwarten sind 
gelten im Sinne von § 13 a Abs. 2 Nr. 4 BauGB vor der planerischen 
Entscheidung als erfolgt bzw. als abgegolten. 
 
Ein Umweltbericht bzw. eine Umweltprüfung im Sinne von § 2 Abs. 4 BauGB ist 
gem. § 13 a Abs. 3 BauGB nicht erforderlich. 






